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GLÜCKWUNSCH

Am 1. Juni 2021 hat Ulrich Preis sein 65. Lebensjahr vollendet. Aus diesem Anlass möchten
Freunde, Kollegen und Schüler den Jubilar mit dieser Festschrift ehren.

Ulrich Preis wurde 1956 in Wuppertal geboren. Im Anschluss an das Abitur und eine
Banklehre studierte er von 1978 bis 1983 Rechtswissenschaft – zuerst an der Universität
Regensburg, dann an der Universität zu Köln. Nach dem Ersten Staatsexamen im Jahre
1983 absolvierte er das juristische Referendariat. Während dieser Zeit wurde Ulrich Preis
1986 an der Universität zu Köln mit der Arbeit „Prinzipien des Kündigungsrechts bei
Arbeitsverhältnissen“ bei Peter Hanau promoviert, der ihn nach dem Abschluss des Studiums
an das damalige Forschungsinstitut für Sozialrecht geholt hatte. Nach dem Zweiten Staats-
examen im Jahre 1987 blieb Ulrich Preis dem Institut treu. An der Kölner Fakultät habilitierte
er sich 1992 mit der Schrift „Grundfragen der Vertragsgestaltung im Arbeitsrecht“ und
erhielt die Lehrbefugnisse für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht, Sozialrecht und Handels-
recht. Im Sommersemester 1993 nahm er eine Lehrstuhlvertretung an der Leibniz Universi-
tät Hannover wahr, bevor er im September 1993 einen Ruf an die FernUniversität Hagen
und Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf annahm, wo er bis zum Sommersemester 2001
den Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht, Handelsrecht und Sozialrecht innehatte.
Hier gründete er als Direktor 1998 das Institut für Deutsches und Europäisches Arbeits- und
Sozialrecht. Zum Wintersemester 2001/2002 nahm Ulrich Preis einen Ruf an die Universität
zu Köln an, wo er Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht und Sozial-
recht wurde. Als Nachfolger von Peter Hanau wurde er zugleich Direktor des Forschungs-
instituts für Sozialrecht, das 2007 in das Institut für Deutsches und Europäisches Arbeits-
und Sozialrecht umbenannt wurde. In demselben Jahr lehnte er einen Ruf an die Universität
Trier als Direktor des renommierten Instituts für Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen in der
Europäischen Gemeinschaft ab.

Sein wissenschaftliches Werk hat Ulrich Preis allen von seinen Lehrbefugnissen umfassten
Rechtsgebieten gewidmet. Im Zentrum seiner Leidenschaft stehen das Arbeits- und Sozial-
recht in ihren nationalen, europäischen und internationalen Bezügen und Querverbindun-
gen. Mit über 430 Veröffentlichungen ist er dort in der gesamten Bandbreite ausgewiesen.
Sein œuvre im Einzelnen zu würdigen, ist an dieser Stelle nicht möglich. Ihm und seinem
Autor Ulrich Preis kann man sich wohl am besten nähern, wenn man sich vergegenwärtigt,
dass Meinungsstärke und Beharrlichkeit die feste Grundmelodie seiner Publikationen bilden,
was auch die Bereitschaft umfasste, Positionen robust zu verteidigen. Bereits die Anfänge sei-
ner wissenschaftlichen Tätigkeit deuteten auf eine große Begabung hin, die sich später am
Institut von Peter Hanau unter dessen wissenschaftlicher Obhut und Pflege entfaltete. Der
erste Beitrag von Ulrich Preis, den er gegen Ende seines Studiums verfasste, behandelte ver-
fassungsrechtliche Fragen zur Neuregelung der Montan-Mitbestimmung und untersuchte
speziell die Gestaltungsgrenzen des Gesetzgebers am Maßstab des allgemeinen Gleichheits-
satzes (AuR 1983, 161). Es waren Gedanken, die sich später in den tragenden Linien des
Urteils des Bundesverfassungsgerichts zum Montanmitbestimmungs-Ergänzungsgesetz aus
dem Jahre 1999 wiederfinden würden. 1986 folgten seine Prinzipien des Kündigungsrechts bei
Arbeitsverhältnissen, mit denen er promoviert wurde und das arbeitsrechtliche Podium betrat.
Das Werk befasste sich in rechtsmethodischer Weise mit dem Recht des materiellen Kündi-
gungsschutzes, insbesondere der Theorie der Kündigungsgründe. Der für das Kündigungs-
schutzrecht zuständige Zweite Senat des Bundesarbeitsgerichts zog sie bereits kurz nach
ihrem Erscheinen heran und ließ sie maßstabbildend für die zukünftige Rechtsprechung
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werden (vgl. den Beitrag des damaligen Senatsvorsitzenden Hillebrecht in ZfA 1991, 87 (95)).
Die Thesen dieser zeitlosen Schrift, deren Aktualisierung und Neuauflage geplant ist, fanden
bald ihre Heimstatt in einem Handbuch zum Kündigungsschutz und einem Großkommen-
tar zum Kündigungsrecht, in denen Ulrich Preis als Mitautor und -herausgeber firmiert (Stahl-
hacke/Preis/Vossen; Ascheid/Preis/Schmidt). Hinzu trat die Kommentierung des Kündigungs-
schutzrechts im Staudinger. Aus der Phase hin zur zweiten Qualifikationsschrift sei ein
Aufsatz zur Schweigepflicht und zum Anzeigerecht des Arbeitnehmers erwähnt (AuR 1989,
361; zusammen mit Reinfeld). Angesichts der bevorstehenden Umsetzung der Whistle-
blowing-Richtlinie (EU) 2019/1937 ist dies noch immer ein aktuelles Thema und ein Beleg
für die Weitsicht von Ulrich Preis, zumal er schon damals die überwiegende Rechtsprechung
ablehnte, wonach die Anzeige rechtswidriger Praktiken eine Arbeitgeberkündigung recht-
fertigen könne. Zu nennen ist ferner eine Urteilsbesprechung, in der er die Auslegung und
Inhaltskontrolle von Ausschlussfristen in Arbeitsverträgen eingehend analysiert, die allzu
große Anlehnung an tarifvertragliche Wertungen kritisiert und Wertungsharmonie zur Kon-
trolle vertraglicher Verjährungs- und Ausschlussfristen im allgemeinen Zivilrecht propagiert
(ZIP 1989, 885). Diese Besprechung lässt sich als eine Art Vorstudie zu seiner Habilitations-
schrift verstehen. In dieser befasste er sich 1992 mit den Grundfragen der Vertragsgestaltung im
Arbeitsrecht. Darin plädierte er für eine Stärkung des individualvertraglichen Versprechens
und damit den Grundsatz der Vertragstreue. Er richtete die arbeitsvertragliche an der AGB-
rechtlichen Klauselkontrolle aus und deklinierte angemessene Inhalte von allgemeinen
Arbeitsbedingungen auf dieser neuen Grundlage konsequent durch. Die zu Beginn seiner
Habilitationsschrift gestellte Frage – „Was gilt der Vertrag im Arbeitsrecht?“ – harrt noch
heute einer Antwort, wenn es gilt, die drei Wirkkreise Privat-, Tarifvertrags- und Betriebs-
autonomie angemessen auszutarieren. Auch diese Grundlagenschrift füllte eine Lücke in der
Arbeitsrechtswissenschaft und wurde alsbald wahrgenommen (BVerfGE 89, 214 (233)). Ihre
auf das Vertragsprinzip hin ausgerichteten Thesen wirkten gemeinsam mit einer kurz danach
publizierten vergleichenden Analyse zur Kompensation von Ungleichgewichtslagen in der
Rechtsprechung der Arbeits- und Zivilgerichte, in der Ulrich Preis die spätere Vorschrift des
§ 310 Abs. 4 S. 2 BGB inhaltlich vorwegnahm (AuR 1994, 139). Der Gesetzgeber des
Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes sah 2001 ebenfalls kritisch auf die Rechtsprechung des
Bundesarbeitsgerichts zu Ausschlussfristen und weitete die AGB-Kontrolle auf das Arbeits-
recht aus. Das war der Moment, eine Loseblattsammlung zur Arbeitsvertragsgestaltung von
1995 (zusammen mit Hanau und unter Mitarbeit von Kliemt) in das Handbuch „Der Arbeits-
vertrag“ zu überführen, in dem sich Ulrich Preis seit 2002 als Mitherausgeber und Mitautor
für eine faire und die Interessen beider Seiten beachtende Vertragsgestaltung einsetzt.

Die monographische Vermessung des Kündigungsschutzrechts und des Individualarbeits-
vertrags eröffnete Ulrich Preis den Zugriff auf das gesamte Arbeitsrecht mit seinem Mehr-
ebenensystem. Dieser wurde durch die in Hagen/Düsseldorf entstandenen Lehrbücher zum
Individual- und Kollektivarbeitsrecht und seine Kommentierung im Erfurter Kommentar
zum Arbeitsrecht vertieft, für den er seit 2004 auch als Mitherausgeber fungiert. Ebenso ent-
standen erste Kapitel für das spätere Lehrbuch zum Sozialversicherungsrecht, das Ulrich Preis
inhaltlich seit den Anfängen seiner wissenschaftlichen Tätigkeit ebenfalls begleitete, so zum
Beispiel mit Beiträgen zum Kinder- und Jugendhilferecht. Auf diesem Fundament entstan-
den später Beiträge, etwa zu „Legitimation und Grenzen des Betriebsbegriffs im Arbeits-
recht“ (RdA 2000, 257) oder „Koordinationskonflikte[n] zwischen Arbeits- und Sozialrecht“
(NZA 2000, 914). Letztere Thematik hat, wie die BSG-Urteile zu den Honorarärzten aus
dem Jahr 2019 (BSGE 128, 191 ua) zeigen, auch heute noch nichts an ihrer Aktualität ein-
gebüßt. Diskussionspfade legte Ulrich Preis auch im Diskriminierungsrecht, als das AGG aus
der Taufe gehoben wurde, namentlich mit Blick auf das Verbot der Altersdiskriminierung im
Zuge der Mangold-Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union. Die Schlangen-
linien dieser Rechtsprechung hat er seitdem konstruktiv begleitet (NZA 2006, 401 und NZA
2010, 1323). Auch auf dem Gebiet seiner Kernanliegen bezog er zu aktuellen Fragen Stel-
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lung. Erwähnt sei seine kritische Rechtsprechungsanalyse zu Bagatelldelikten als (außer-
ordentlichem) Kündigungsgrund (AuR 2010, 186ff., 242ff.) kurz vor der Verkündung der
Emmely-Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts. Auf dem Gebiet der Vertragsgestaltung
betrifft dies seine Untersuchung zum Recht der Sonderzahlungen und seine beständige Kri-
tik an Freiwilligkeitsvorbehalten (SR 2012, 101 und NZA 2009, 281). Mit beiden Publika-
tionen trug er dazu bei, den Entgeltanspruch des Arbeitnehmers zu stärken.

Die wissenschaftliche Begehung wäre unvollständig, ließe man die rechtspolitischen Vor-
schläge von Ulrich Preis unerwähnt. Prominent sind seine Arbeiten zum Befristungsrecht im
Hochschulbereich, insbesondere ein Gutachten zu den befristeten Arbeitsverhältnissen in
Wissenschaft und Forschung (2001, mit Dieterich), in welchem die strukturellen Grundlagen
des heutigen Gesetzes über befristete Arbeitsverträge in der Wissenschaft niedergelegt sind,
das er ebenfalls kommentiert. Ferner seien die Ideen zur Neuordnung der geringfügigen
Beschäftigung in Erinnerung gerufen (NZA 2013, 113, mit Griese und Kruchen), in denen
er das sozialversicherungspflichtige Nettoarbeitsverhältnis als innovative arbeitsmarkt- und
sozialpolitische Alternative zum status quo vorstellt. Als rechtspolitische Höhepunkte dürften
seine Arbeiten an zwei Kodifikationsentwürfen zum Arbeitsvertragsrecht anzusehen sein. An
einem Entwurf wirkte Ulrich Preis als Mitglied des Arbeitskreises Deutsche Rechtseinheit im
Arbeitsrecht bereits 1992 mit. Den erneuten Versuch wagte er 2006 gemeinsam mit Martin
Henssler und der Unterstützung der Bertelsmann-Stiftung. Ergebnis war der Entwurf eines
Arbeitsvertragsgesetzes im Sinne eines grundsätzlichen restatement mit behutsamen und aus-
gewogenen Fortentwicklungen. Dieser Vorschlag hat sowohl auf der Seite der Arbeitnehmer
als auch der Arbeitgeber eine intensive, durchaus auch kritische Diskussion ausgelöst. Seine
beiden Schöpfer zeichnete die Deutsche Gesellschaft für Gesetzgebung e.V. mit dem Preis
für gute Gesetzgebung aus, den der damalige Bundestagspräsident Norbert Lammert 2007 im
Deutschen Bundestag überreichte. Wenngleich es auch seitdem nicht gelungen ist, den
Gesetzgeber zu einer Kodifikation des Arbeitsvertragsrechts zu bewegen, so hat Ulrich Preis
dies „sportlich“ genommen und das BGB zur „Geburt“ des Arbeitsvertrages in § 611a BGB
am 1. April 2017 beglückwünscht. Er ist zuversichtlich, dass das Arbeitsrecht auf die Poten-
ziale dieser Vorschrift setzen kann, um die Herausforderungen einer globalen und digitalen
Arbeitswelt zu meistern (NZA 2018, 817). Seine Expertise hat Ulrich Preis nicht nur zum
Impulsgeber für die Weiterentwicklung des geltenden Rechts gemacht. Immer wieder ist er
als Sachverständiger im Ausschuss für Arbeit und Soziales des Deutschen Bundestages zu
Gesetzesvorhaben gehört worden.

Schaut man auf den Hochschullehrer und Wissenschaftler Ulrich Preis, so hat er diese
beiden Rollen im universitären Kontext mit großem Engagement ausgefüllt. Seine Begeis-
terung für die Rechtswissenschaft hat er den Studierenden vom ersten Semester an vermit-
telt. Ein großes Anliegen war es ihm, sie für ihre spätere Verantwortung als Juristinnen und
Juristen in unserer Gesellschaft vorzubereiten und für rechtspolitische Entwicklungen zu
sensibilisieren. Hervorragendes Anschauungsmaterial boten hierfür seine strukturierten
arbeitsrechtlichen Vorlesungen. Die Studentinnen und Studenten dankten es ihm, indem
sie seine Vorlesungen regelmäßig besuchten und ihn mit einem Lehrpreis bedachten, den
ihm 2005 die Fachschaft Jura verlieh. Den Großen Examens- und Klausurenkurs hat er
grundlegend modernisiert und anschließend 15 Jahre lang mitgeleitet. Mit demselben Ein-
satz setzt sich Ulrich Preis für den wissenschaftlichen Nachwuchs ein. Er fördert die akade-
mischen Anlagen seiner Doktorandinnen und Doktoranden sowie Habilitandinnen und
Habilitanden, wobei ihm sein untrügliches Gespür für relevante Themen hilft. Insbeson-
dere die Institutsangehörigen profitierten von seiner Art und Weise, wie er sie an das wis-
senschaftliche Arbeiten in kollegialer Selbständigkeit heranführte, dabei als Ansprechpart-
ner für Rechtsgespräche, aber auch für persönliche Anliegen jederzeit zur Verfügung
stand. So ist „IDEAS“ nicht nur ein bloßes Akronym eines Institutsnamens, sondern es
steht auch für die vielen Ideen und die Schaffenskraft, die er zunächst in Hagen/Düsseldorf
und danach in Köln zu entfachen vermochte. Eingesetzt hat sich Ulrich Preis auch für eine
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stärkere Vernetzung der Arbeitsrechtslehrer untereinander. 2006 gründete er zusammen
mit Hartmut Oetker deren wissenschaftliche Vereinigung.

Über die Tätigkeit als Wissenschaftler und Hochschullehrer hinaus hat sich Ulrich Preis
vielfältig in der akademischen Selbstverwaltung engagiert. An der FernUniversität Hagen
bekleidete er von 1994 bis 1997 das Amt des Dekans. Nach seinem Wechsel an die Univer-
sität zu Köln war er von November 2005 bis April 2008 Finanzdekan der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät. Von Mai 2008 bis Dezember 2015 war er Mitglied im neu geschaffe-
nen Hochschulrat der Universität. Seit Anfang Oktober 2015 vertritt er die Belange der
Fakultät im Amt des Dekans.

Um den internationalen Austausch hat sich Ulrich Preis mit seiner Expertise zum Kündi-
gungsschutz- und Arbeitsvertragsrecht verdient gemacht. In China half er mit, ein kodifizier-
tes Arbeitsvertragsrecht zu entwickeln. Vor allem aber sind seine Verbindungen nach Grie-
chenland zu nennen – einem Land, das seit Jahrzehnten im Arbeitsrecht nach Deutschland
schaut. Mit großem persönlichen Einsatz pflegt Ulrich Preis enge Kontakte zu den beiden
bedeutenden rechtswissenschaftlichen Fakultäten Griechenlands, der Nationalen Kapodistrias
Universität Athen und der Aristoteles Universität Thessaloniki. Im Zuge gemeinsamer Veran-
staltungen mit Kollegen, Studierenden und Praktikern konnten feste arbeitsrechtliche Brü-
cken zwischen diesen beiden Ländern errichtet werden. Zeichen der Anerkennung dieses
Engagements war imMai 2013 die Verleihung der Ehrendoktorwürde durch die Kapodistrias
Universität Athen. Ganz im aristotelischen Sinne wird Ulrich Preis dort als Mensch des Maßes
angesehen, der an die soziale Bestimmung des Arbeitsrechts und den Ausgleich der Interessen
von Arbeitnehmern und Arbeitgebern glaubt (Georg Leventis,Nationale Kapodistrias Univer-
sität Athen).

Als Arbeitsrechtler war und ist Ulrich Preis nicht nur der akademischen Welt, sondern auch
der Praxis aufs Engste verbunden. Von Mai 2011 bis November 2020 war er Vizepräsident
des Deutschen Arbeitsgerichtsverbandes e.V. Seitdem ist er Ehrenvorsitzender dieses Verban-
des. Seit 2015 ist er auch unabhängiger Vorsitzender der Arbeitsrechtlichen Schiedskommis-
sion im Bereich der Evangelischen Kirche und Diakonie in Rheinland-Westfalen-Lippe.
Ende August 2018 vermittelte er als Mitschlichter im Arbeitskampf des Universitätsklini-
kums Essen erfolgreich zwischen den Tarifparteien. Der Bezug zur Arbeitswelt wäre un-
vollständig, wenn man nicht die Vorträge oder Teilnahmen an Symposien erwähnen würde.
Seine Fachkompetenz ist gefragt, seine Stimme wird vernommen. Weite Teile der Fach-
anwaltschaft für Arbeitsrecht werden von seinen Gedanken mitgeprägt, die er – stets gespickt
mit der notwendigen Portion Humor – packend vermitteln kann. Auf den wichtigen Platt-
formen, den Jahrestagungen der NZA und des DAI, ist er präsent. Auf dem Gebiet des
Sozialrechts etablierte er ab 2003 erfolgreich die Kölner Sozialrechtstage.

Zur Schilderung seines Lebenswerkes gehört auch der Blick auf den Menschen Ulrich
Preis. Offenheit, Liebenswürdigkeit, Großzügigkeit, Familiensinn und musische Interessen
zeichnen ihn aus. Er konnte daher auch im beruflichen Umfeld eine nahbare und geerdete
Person bleiben, wovon sein Institut sehr profitiert hat. Unvergessen sind die Seminar- und
Doktorandenfahrten in das rheinische Burgenland sowie Institutsfahrten in das Umfeld von
Köln und nach Berlin, deren angenehme Atmosphäre den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern stets in bester Erinnerung bleiben wird.

Ein derart umfassendes Engagement in Wissenschaft und Praxis des Arbeitsrechts wäre
ohne seine Frau Margarete nicht denkbar gewesen. Mit ihr ist Ulrich Preis seit bald 40 Jahren
glücklich verheiratet. Sie hat ihn auch in seinem Beruf mit viel Liebe und Geduld begleitet.
Gemeinsam haben sie vier Kinder großgezogen, denen Ulrich Preis seine Habilitationsschrift
gewidmet hat. Beide freuen sich, seit fast fünf Jahren auch Großeltern zu sein.

Ausdruck der akademischen Leistungen und des Ansehens von Ulrich Preis ist die Bereit-
schaft seiner Freunde, Kollegen und der Arbeitsrechts- und Sozialrechtswissenschaft gewesen,
ihm gemeinsam mit den Herausgebern in dieser Festschrift über 120 Beiträge zu widmen und
sie auf diese Weise zu einem besonderen Geburtstagsgeschenk werden zu lassen. Dasselbe gilt
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für die Unterstützung durch GÖRG Rechtsanwälte, KLIEMT.Arbeitsrecht, Seitz Rechtsanwälte
Steuerberater sowie den Verlag C.H. Beck, die den Druck dieser Festschrift ermöglicht haben.
Die Herausgeberinnen und Herausgeber danken hierfür ganz herzlich.

Wir wünschenUlrich Preisweiterhin viel Gesundheit und produktive Schaffenskraft. Seiner
Familie und ihm wünschen wir von ganzem Herzen noch viele erfüllte gemeinsame Jahre.
Ad multos annos!

Juni 2021

Wiebke Brose, Stefan Greiner, Christian Rolfs, Adam Sagan,
Angie Schneider, Markus Stoffels, Felipe Temming, Daniel Ulber
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